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PLANZEICHEN J]]J[ Fläche für Industriegleisanlagen fÜllS(HEMA DER NUT/UNGSSEHABlONE

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

6ewerbegebiel

Industriegebiet

~D DER BAULICHEN NUTZUNG

~r~=
:J LJL
:JIrCJ r

SONSTIGE FESTSETZUNGEN

Gl!h-, Fahr-und leitungsrechlfläche

"n der Bebauung f'reizuhallen1le Flä1:he

mehe für Versorgungmtage" I E1ettrizität J

Art der
Nutzung

GrlHldfIäehenzahl

8il11usenzilht

Zahl der
Vollgeschossl!:

Geschossflächenzahl

111

0.5

BAUWEISE

b

,

Zahl der Vollqes(~om als Hochslgrenu

Gtundflichenuhl

Geschossllächenzahl

besondere I abweichende I Bauweise

Baugrenz!

'_0__ -

-1/-

--

Flach! ZUI Anpflillun ,on Bw-en und Striuchern

11~ in "'ttm

6rfllU des riuatich!fl 6ettungsbmichs

VERKEHRSFlACHE
Verkthrsfläche
Gehweg



A. Redlilidle 6nmdIigt!
Aufgrund der §§ 1,2 und 8-10 des Bundcsb~ugesct%cs.

der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke

( Bnunut%ungsverordnung I. § 73 der Landcsbauordnung

fUr Baden-WUrtte~er9 1n Verbindung mit § 4 dcr Gemeinde

ordnung für B4den-WUr~tember9 in der jeweils gültigen

Fassung hat der Gemeinderat den Bebauungsplan ~ Grosser Stadtackef
• 1s Satzung beschlossen.

§ 1 Räumlicher Goltungsbereich:

Der räumliche Geltunqsbcrelch ergibt sich aus der

FSliitsetzung im Plan { § 2 Ziff. 1

§ 2 Bestandteile des BobauungsplaneB:

1. Zeichnerische Festsetzungen

2. Schriftliche Festsetzungen

Al, Anlage ist eine Begründung beigefügt.

§ 3 Inkrafttreten:

Diese Satzung tritt sm Tage ihrer Bekanntmachung

in !':raft.

B. Sdlrifltjdle Fmsetzqeil

1.

1. ,

Oie niCht überbauten GrundstOCksteile sInd. soweit sie
nicht 511 Sttll- oder Lagtrplltlt tlenOtlgt werden. zu
bepflanzen und zu u~terhalten.

Gemelnschaftssttllplltle sind durch Baum- oder Buschbe~

pf15nzungtn zu g11tdern. wobei pro fünf Stellpl!tze ein
Saue Oder Strauch zu pflanzen und zu unterhelttn Ist.

SAUORONUNGSRECHTllCHf GESTAtTUNGSVORSCHRlfTEN (j 9
Abs. 4 8allGB und j 13 tBO)

Oleher
sInd m1t blendunostr.lem Materl51 einzude~k!n.

\Ilrbfln1e~en

sind I_ Grundsatz nur an der Stlttt der telstung zul!s
slo; 5Usgenommen hiervon sind HInwehschilder. Slllltli
~he I/erbe~nlagen sInd so auszufQhr!~. da~ e1ne Blend·
einwirkung auf Stra~en (Insbtlondere B 39 alt und neu)
ausglscnlossan 1st.

Ein frlldi gungen
tn,\,n~ ~er Zuf~hrt~traOBn dürft~ eIne ~~he ~on i,~ m,
an Stra~enelnmOndungen 0,8 n. gemessen Oller Gehwegh1n
tlrkantt. nicht liberSChrtlttn. S\cherheltselnfrte4Igun
gen Ober 1,5 _ H~he sind nur hinter einer gleich hohen
Ntturhtcke lul!ssl9. die laufend zu pflegen und lU un
terhalttn ist.

L PLANUNGS~ECHTLICHE fESTS~TZUNGEN IS 9 Ab'. 1 B~uGB und
BauNVOl 3 • ~~CHRI'HTLI'Hf OBfRHAHNE

1.1 B~ul\che Nu:zung

1.1.1 Art der b5ulieMn Nutzung (S 9 AbI. 1 Ziffu I huGB)

Gewerbegebiet GE {j 8 8eu~VOl

Industriegebiet GI tS 9 85UNVOI

Ausnehmen n5ch S B Abs, 3 Ziffer 1 BauHvO und S 9
Alu. 3 ZI Her I hUNVO sind gemlll 1 1 AbI. 6 huNVO
allgeQeln zullsllg.

Ausn5hmen n5th i a AbI. 3 Ziffer 2 und 3 BauNVO und S 9
AbI, 3 Ziffer 2 huNVO ,lnd gel:ll~ t 1 Abs. 6 a~UNVO

nicht zullssl",.

Gemlll S 1 Abs. 5 und 9 BauNVO 1st die ErrIchtung won
Einlelh5ndels- und H5nd~lsbetrieben mit Verkauf an End·
w~rbraucher im gelamten Galtungsbeteleh des Babauungs
olanes nicht lullsltg.

1.1.2 Nall der baullchln Nutzung {j 9 AbI. 1 Ziffer I SauGB
und Si 16 H. BcuNVOl

al Grund t I lchenz5hl. Geschollt llchenahl, 8aulllusenahl
und hili cer Voilgesehoul (U 19 - n huNVOl ent
sprlchend dln PI5neinschrieben

bl Im Industr1egebitt darf dIe H~he baulicher An15gen
(I IB BauNVO) 30 111, bllogen auf das natOrllchl vor·
handen. Gelinde. nicht llblrlehrllten •

. 1.3 Bauwelie <ti 9 Abi. I Z1Her 2 BauGB und S n BauNVOl

Oll Geblude sind entsprech.nd der offenen Bauweise t.lt
nltllch'll Gtenllbsand lU errichten. Dabll sind GtllIU
dllingen von mehr 51s 50 m Zulhsig. Als Ausnahme dur·
ten bauliche p.n15gen Ohne seitliChen GrenllbH~nd er
richtet werdu. wenn gewlhrlelstet In. dall von belden
Sllten an die GrundstOcks;renze ~nglbeut wird oder 41t
erforderllthen Abstlnde durch 9~ulalt ~eslch,rt sind .

. 1.' Neben~nla~en

1m Sinne deI i l' BauNVO sind nur Innerhalb der Oh,r
haubaren GrundstGckSfllchen zullssl~. Kebenanlegen 1~

Sinne du j 14 Abs. 2 BauNVO slnll auch au&erhalo der
übtrbaubaren Grundstilcksfl!then zulhslg .

. I.S Stellplltze und Garagen Ci 9 Abs. I 2iffer 4 B5uGe u~~

j 12 B~uHVOl

Gar~gen Sind nur Innerhalb der überb5ubartn Grund
stOcksfliehen lullssl;. Offene Stellplatze sind auch
~u~arhalb der Ob.r~aubaren Grundstücksfliehen zulilsig:
d~bll derf jedoch QallllJaI 213 der nicht Oberbaubare~

fliehen mit Sullplltzlh Ob.r~~ut werden .

• 1.6 Von der Bebauung fre!luhalteMle flIehen (5 9 Alll. 1
Zlfftr 10 BauGB)

01. 1m Bebauungsolan gekennzllchneten flIehen \Slcht
winkel I sind von je~llcber slchtblnlndernden Hutzun~

trelzuhalten. OIe se~flanzung darf O,B m H~he, ;emesltn
WOIll Fahrbahnran4, nlcl1t Oberschrelten. LagtrfUchen,
StellpUtu und Ihnllchu'Slnd In dillen FIleben nicht
zulhsig .

• 1.1 Geh-. flhr- und Le1tungsr~cht (ti 9 AbL 1 Ziffer 21
81uGB)

Auf den i. Plen gekennzelchnlten flIehen Ist ein Geh-,
fahr- odlr Leitungsrecht zugunsten der Stedt WIesloch
und/oder 4ar entSprechenden versorgungstrIger (Wasser,
Abwasser, Strom. Gas u. I.l elnlutr5~en.

• 1.8 Anpflanzung von Blumen und Strluchern <S 9 Abs. 1 Zlf
ftr 25 BauGU

Auf den 1111 Plan gekennulchneten flachen sind 81um- und
Strauchgruppen zu pfllnun und VOI.l jeweiligln Grund
stOckselgentOmtr lU unterhaltln. Ausgenon=tn vom
Pflanlgebot sind GrundstGckslufahrten.

3. ,

3 • 1

Gell1a~ , 9 Abs. 2 ftrnstrelltngestu {fStrGl lledOrhn
Baugenlhmigungen fnr baullche Anlagen 1m Abstand ~on

40 m zur aundesstra~e, gemluen ~om lu~eren fahrbahn
rand. der Zustl~un~ der Stra'enbaubeh~rde. Anlegen der
Aullenwerbu~g stehen gem!ll , 9 Abs. 6 fStrG den bauli·
ehen Anlagen gleIch.

Wasserschutzgelllet

Oas P\ange~let sOdllch der 8 39 liegt Innerhalb der
...elteren Schuuzone 8 (111 BJ der st!dtlschen WaHer·
venorgungsanllge W1eslocn. Im ROhmen der Baugenehr.11
gung Ist die EInhaltung der $chutzbesttmmungen der
Rechtsverordnung deS Landratsomtes des Rheln·Heck5r
Kreises lt~ SchutZ der Grundwasserfassung der St~dt

I/ieslocn wom 14.04.1976 lU liberprllfen.



VERFAHRENSÜBERSICHT

über die A~fstellung I der ...•..• 2•••... Änderung I des Bebauungsplanes
Großer Stadtaeker........ '.' ' ' .

der Großen Kreisstadt Wies loch
Rheln-Neekar-Kreis

Oat~m Anlaoe-Nr. .

1. Aufstellungsbeschluß gern. § 2 Abs. 1 BauGB
gefaßt ............................. ' .. " 25.4.90 5

und ortslibl ieh bekanntgemacht "
5.7.90 137.........

2. Planbearbeiter
••• .- ............ He.r.r•.,Ke.t.t.er.e.r..............
.. ... .... .... ......... ... '" ..............

3. BUrgerbeteiligung gern. § 3 Abs. 1 Bau Ge

3aöffentliche Darlegung •••••............ ,m
3b Anhörungstenmin ..••••...•..•••........ ,m 2.5.90 19

3e ..........••••....•••••....•••.•....... ,m 29.6.90 99

".. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
'gem. § 4 Abs. 1 BauGB .....•••••....... ,m 2.5.90 19

29.6.90 99

5. Abstimmung mit den Nachbargemeinden gern.
§ 2 Abs. 2 BlluGß••••• ~ ••••••••••••••••• ,m 2.5.90 19

29.6.90 99

6. Grundsatzbeschluß ..................... am

7. Auslegunsbeschluß gern. § 3 Abs. 2 BauGB ,m 20.6.90 95

I
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-Datum Anlage-Nr.

8. Bekanntmachung gern. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte .
.' ..... ".' .................... '.............. ,m 5.7.90 137

9. Benachrichtigunggem. § 3 Abs. 2 BauGB der

beteil igten Träger öffentlicher Belange ." . ,m 29.6.90 123

10. Öffenliche Auslegung ,,, Planentwurfs gern.
§ 3 Abs. -2 Bau6B mit Text und Begründung er-
folgte ic 'er Zeit

vom '•••1.6:.7:.1•9.9? ....... bis 17.8.1990..................
.

11. Bedenken und Anregungen, während der öffent-
lichen Auslegung vorgebracht ,oe
1• ·..................................... ,m - -
2. ·" ." .................................. ,m
3. ·..................................... ,m

(weiter ,"f besonderem Blatt)

- -

12. Prüfung der Bedenken oe' Anregul1gen gern.

§ 3 Abs. 2 BauGB ........................ em - -
Mitteilung ,,, Prüfungsergebni sses ...... ,m

13. Der endgültige Plan mit Text und Begr[]ndung

wurde beschlossen (Änderungsbeschluß ) ... em 19.9.90 179

14. Bebauungsplan
G"cf..er 2 ..

/ st.1dtader. .....•. Anderung des

Bebäuungsplanes I einschl. Text gern. I 10

BauGB ,I, Satzung beschlossen

(Satzungsbeschluß) ...................... ,m 19.9.90 179
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Datum Anlage-Nr.

15. Die Anzeige des Bebauungsplanes '" die höhere
Ver'waltungsbehörde gem."§ 11 Abs. 1

ist erfolgt ••.••••..................... -. '" .
.

16. Die Genehmigung durch die höhere Verwaltungs-

behörde gern. § 11 Abs. 1 BauGB ist erfolgt öm

•
17. Oie Bekanntmachung (sogleich Inkrafttreten)

gern. § 12 BauBG erfolgte .................. '"

18. D" Bebauungsplan ist durch folgende Vorab-
genehmigung. gern. § 33 i, Verbindung mit § 36

BauGB vorbelastet:

1. ........ _- ....................... __ .......
2. ............................ - .... -........
3 . .......... -.-._-- ..........................

.

Aufgestellt:

Wies loch; den

Gesehen;

..............................
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(§ 9 Abs. B BauGB)

zur

2. Bebauungsplanänderung

"Großer Stadtacker"

...
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1. Allgemeines
•

1.1 Der Bebauungsplan Großer Stadtacker wurde am
28. September 1981 durch Bekanntmachung der Genehmigung
des Regierungspräsidlums Karlsruhe vom 8. September
1981, Erlaß Nr. 13-24{0225/12 rechtskräftig.

1.2 Die 1. Änderung des Bebauungsplanes, die der Gemeinderat
der Stadt WJesloch am 18.07.1984 beschloß, wurde durch
Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses am 09.08.1984
rechtSkräftig. Die Änderung erfolgte im vereinfachten
Verfahren gemäß § 13 BBauG. Inhalt der 1. Änderung war
ein Drehen des Wendehammers am Ende der Straße "Großer

Stadt acker " .

2. Änderungen

2.1 Anlaß für die Änderungen

2.1.1 Dle GrundstDcke Flst.Nr. 10235/1, 10245 bis 10247/1 ~

(südlich der FIst.Nr. 12573 - 12575 gelegen) sind zwi
schenzeitlich In das Eigentum der Heidelberger Druckma
schinen AG übergegijngen und mit dem StijmmgrundstUck
Flst.Nr. 10248 vereinigt worden. Somit ergibt sich eine
größere zusammenhängende Betriebsfläche, und dadurch
auch ein neues bauliches Entwicklungspotenttal. das
einer bauplanerischen Neukonzeption bedarf.

2.1.2 Das ursprUngliche Bebauungsplankonzept ist insbesondere
bezüglich der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen und
Wege) auf die damals vorhandenen Strukturen abgestellt
worden. So befinden sich z. B. zwischen den n,eu erwor
benen Betriebsflächen und den bisher im Eigentum der
Heidelberger Druckmaschinen AG befindlichen GrundstÜcke
sowohl Straßen als auch Fußwege (BereIch des Leitungs
rechtes nördlich der Produktionshallen) •

...
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2.2 Änderungen gegenüber dem rechtskräftigen Bebauun9splan

2.2'.1 Die südlich des flurstücks 12575 gelegenen Verkehrsflä
chen (Straße und Fußweg zum Bundesbahngelände) werden
als Bauflächen (Industriegebiet) festgesetzt.

2.2.2 Der gesamte. bisher als Gewerbegebiet GE festgesetzte
Teil südlich der neuen B 39 wird als Industriegebiet GI
festgesetzt. Baugrenzen, Art und Maß der baulichen Nut
zung werden entsprechend dem In~ustriegebiet ~ wie im
bereits rechtskräftigen Bebauungsplan - festgesetzt.

2.2.3 Als Ergänzung der Baumassenzahl wird die zulässige Höhe
der Gebäude auf maximal 30 rn begrenzt. Diese HQhenbe
grenzung war bisher nicht festgesetzt. ist jedoch er
forderlich, da keine Zahl der Vollgeschosse im Indu
striegebiet vorgegeben wird.

2.2.4 Die Festsetzungen zur GrUnordnung werden an die neuen
Baugrenzen angepaßt und parallel zur Bahnlinie nach
SUden verlängert.

2.2.5 Am südlichen Rand des Geltungsbereiches (gegenOber der
Firma Rewe) wird der Abstand der Baugrenzen zur Grund
stücksgrenze auf 15 m reduziert, der frOhere Waldab
stand von 30 m wird westlich der SUdlichen Zufahrt
straße zum Gelände der Heidelberger Druckmaschinen AG
beibehalten.

3. Verfahren

3.1 Bei der Änderung werden die Grundzllge der Planung tan
glert, deshalb wlrd ein förmliches Verfahren gemäß §§ 2
ff. BauGB durChgeführt, um a~ne sachgerechte Abwägung
der privaten und öffentllchen Belange zu gewährleisten.
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3.2 Dle,BUrgerbetelligung .drq.gemäß .Beschluß des.Gemeinde-
rates vom 25.04.1990 auf die direkt und indirekt be
troffenen GrundstUckseigentUmer und Angrenzer be
schrankt, da Auswirkungen der Bebauungsplanänderung
allenfalls auf diesen Personenkreis zu erwarten sind.

3.3 Die betroffenen Träger öffentlicher Belange werden ent
sprechend § 4 BauGS beteilgt.

,
Wiesloch. den 20.06.1990

Ketterer

"

(

(
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L Beschlüsse u. 6enet.igungen
Der GcDe~at holt t;lecäß § 2 ( 1 I BauGB _ lS. Apli ",.
bellehlossen. cUeaen Beba:uur19Splan llufrustellen.

Sl!kannt:alaC:hunt;J hier~ a,1l; 5.,Uj",.

Wlcsloch. den 2t

~'1-~;'t
Der Ilebauur19sentwurf hat 9 3 ( 2 ) llauGB

~ ortliilDl1c.'ler Ilckanntmachunq 11,11 5. Juli "9t

van 16. JIIi "" bis einschließlich 11. August ""
()ffentlich ~qeleqen.

Wlesloc:h, den

Wiesloch. den

Wicsloch. den

~,f:ie.;
°k~

AZ. 2l-Z~11.J-zo/u_
FlfGIEIIO'GSI'IliSIJnJlA KARlSRUIIl'

NICI-!T BEANSTANDET
(§ 11 ASS. 3 SATZ 2 SauGB)

KAAlSRUHE(DEN Z$. '" . .7'1

Wolf

• Grosser Shdtacker ..

STADTBAUAMT WIESLOCH
ABTEILUNG PLANUNG

1: 15IG121

PlUlflCll1 UUI..

2.

l·hHf!

" ••4'"

""''''01,... ,....,

Behllllt.iKIMlg '01 14.02."91
ifII'dt der BebalUllSplan
ftc:htskriffig.

~itslo(h, dln 15.02.l991


